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Die zwischen der Republik Österreich, vertreten durch den Bundesminister für Bildung,
Wissenschaft und Forschung, vertreten durch Gruppenleiter Ministerialrat Mag. Heribert
Wulz, und der Universität für Bodenkultur Wien, vertreten durch Rektor Universitäts-
Professor Dipl. -lng. Dr. DDr. h. c. Hubert Hasenauer, für den Zeitraum l. Jänner 2022 bis
31. Dezember 2024 abgeschlossene Leistungsvereinbarung wird wie folgt ergänzt:

Für die Bewältigung der aktuellen Teuerungskrise erhält die Universität für Bodenkultur
Wien in der Leistungsvereinbarungsperiode 2022-2024 eine weitere Erhöhung des
Universitätsbudgets (Säule 3) um 13. 861. 200, -  . Die Zuweisung des Betrages erfolgt im Jahr
2024. Diesbezüglich gehen beide Parteien von der Annahme aus, dass damit der laufende
Betrieb gegebenenfalls unter Einsatz eigener Mittel für das Jahr 2024 sichergestellt ist.
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